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Besondere Vertragsbedingungen (BVB) iiber Kontrollen und Sanktionen nach
dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG)

Teil B
der Besonderen Vertragsbedingungen
zum Mindeststundenentgelt und zur Tariftreue (Wirt-214)
zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen (Wirt-2140)
zur Frauenforderung (Wirt-2141)
zur Verhinderung von Benachteiligungen (Wirt-2143)
liber Umweltschutzanforderungen (Wirt-2145)

I Ubertragung dieser BVB entlang der eingesetzten Unterauftragnehmerkette
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle in diesem Teil B der Besonderen Vertragsbedingungen

enthaltenen Vereinbarungen an seine Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von Arbeitskraften
weiterzugeben. Diese sind wiederum zu verpflichten, mit etwaigen Unterauftragnehmern und/oder
Verleihern von Arbeitskraften eine entsprechende Vereinbarung zu treffen.?

Il. Kontrolle und Sanktionen

1. Kontrolle

1.1 Umfang der Kontrolle

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer vereinbaren, dass die Einhaltung der nachfolgend
benannten Vertragsbedingungen, soweit sie vereinbart wurden, durch den 6ffentlichen
Auftraggeber oder die zentrale Kontrollgruppe des Landes Berlin kontrolliert werden kann:

1.1.1  Zahlungeiner Entlohnung an die zur Auftragsausfiihrung eingesetzten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nach denjenigen Entlohnungsregelungen einschlieflich des
Mindestentgelts, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit
den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes fir allgemeinverbindlich erklarten
Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des Arbeitnehmer- Entsendegesetzes oder
einer nach § 3a des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung fiir
die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden (siehe Wirt-214, Nummer 1.1.1);

1.1.2 Zahlungeiner Entlohnung an die zur Auftragsausfiihrung eingesetzten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nach den Regelungen des Tarifvertrags, der im Land Berlin auf das
entsprechende Gewerbe anwendbar ist (siehe Wirt-214, Nummer 1.1.2);

" Hierfiir steht im Vergabeservice Berlin ein Muster zur Verfiigung:
https://www.berlin.de/vergabeservice/vergabeleitfaden/hinweise-fuer-bieter/artikel. 1259454 .php
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Zahlung eines Mindeststundenentgelts an die zur Auftragsausfiihrung eingesetzten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ohne Auszubildende) in der vereinbarten Hohe
(siehe Wirt-214, Nummer 1.1.3);

Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen, entsprechend den in der Leistungsbeschreibung und
der , Anlage zur Leistungsbeschreibung: Nachweis ILO-Konformitat” tbernommenen
Verpflichtungen (siehe Wirt-2140);

MaRnahmen zur Frauenférderung und/oder der Férderung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie;

Umweltschutzanforderungen (Leistungskriterien/Ausfuhrungsbedingungen) (siehe Wirt-
2145);

Ubertragung der Gibernommenen Verpflichtungen an Unterauftragnehmer und/oder
Verleiher von Arbeitskraften und Weitergabe dieser Verpflichtung entlang der
Unterauftragnehmerkette (Wirt-214, Nummer 2 bezliglich der Zahlung bestimmter
Mindeststundenentgelte und bestimmter tarifvertraglicher Entgelte; Wirt-2141 bezlglich
der FrauenfordermaBnahmen; Wirt-2145, Nummer 3 beziiglich der in
Ausfiihrungsbedingungen vorgegebenen Umweltschutzanforderungen; Wirt-2144, 1.,
beziliglich der in diesem Formblatt enthaltenen Vereinbarungen auf Unterauftragnehmer
und/oder Verleiher von Arbeitskraften und Weitergabe dieser Verpflichtung entlang der
Unterauftragnehmerkette.

Durchfiihrung der Kontrolle

Der Auftraggeber oder die zentrale Kontrollgruppe des Landes Berlin kontrollieren die
Einhaltung der unter 11.1.1 aufgefiihrten Vertragsbedingungen, indem sie die erforderlichen
Unterlagen anfordern oder die fiir die jeweilige Kontrolle bereit zu haltenden Unterlagen vor
Ort in den Geschaftsraumen des Auftragnehmers bzw. Unterauftragnehmers und/oder
Verleihers von Arbeitskraften einsehen.

Der Auftragnehmer bzw. der Unterauftragnehmer und/oder Verleiher hat bei der Kontrolle
mitzuwirken, indem er die Unterlagen vollstandig und priffahig vorhalt, die erforderlich fir
die Uberpriifung sind, ob die in 11.1.1 benannten vereinbarten Vertragsbedingungen
eingehalten wurden.

Die Kontrollen erfolgen in Absprache mit dem Auftragnehmer bzw. Unterauftragnehmer
und/oder Verleiher. Dazu setzt der Auftraggeber oder die zentrale Kontrollgruppe
angemessene Fristen fur die Zusendung oder die Bereitstellung der fiir die Priifung
erforderlichen Unterlagen unter Beriicksichtigung des Aufwands fir den Auftragnehmer
oder den Unterauftragnehmer. Die Frist fiir die Zusendung oder Bereitstellung der
Unterlagen betragt mindestens 21 Kalendertage.

Fiir die Kontrolle erforderliche Unterlagen
Die vollstandigen und priffahigen Unterlagen bestehen in der Regel bei der Kontrolle
auf Einhaltung

der Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns oder des Vergabemindestentgeltes aus:

. Arbeitsvertragen
. Entgeltnachweisen
. Arbeitszeithachweisen;

eines Entgelts nach einem einzuhaltenden Tarifvertrag zusatzlich zu den Unterlagen aus|l.1.3.1 aus:
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. Dokumenten zur Zugehdorigkeit in eine Lohngruppe/ Entgeltgruppe
. den einschlagigen Tarifvertragen;

1.3.3 der Weiterverpflichtung der gesamten Unterauftragnehmerkette aus:

. der vertraglichen Verpflichtung des Unterauftragnehmers oder Verleihers von
Arbeitskraften und deren gesamten Unterauftragsnehmerkette beziiglich der zu
kontrollierenden Verpflichtungen;

. ggf. Unterauftragnehmervertragen, Bestellscheinen oder Rechnungen;

1.3.4 derILO—Kernarbeitsnormen aus:

. Gutezeichen oder ,anderen gleichwertigen Nachweisen” (gemal der ,Anlage zur
Leistungsbeschreibung: Nachweis ILO-Konformitat);

. gualifizierten Herkunftsbescheinigungen (gem. der ,,Anlage zur Leistungsbeschreibung:
Nachweis ILO-Konformitat);

. ggf. weiteren Dokumenten fiir eine schliissige Kontrolle, wie z.B. Lieferscheinen,

Unterlagen Uber Liefermengen, Rechnungen, Produktionsmengen;

1.3.5 der MaBnahmen zur Frauenférderung und/oder zur Forderung der Vereinbarkeit von Beruf und

Familie aus:

. Unterlagen, aus denen jeweils die konkrete MalRnahme zur Frauenférderung
und/oder zur Férderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachweisbar
hervorgeht

. Arbeitsvertragen;

. ggf. Nachweis der Anzahl der im Betrieb beschéaftigten Personen;

1.3.6 der Umweltschutzanforderungen aus:

. Zertifikaten/ Gutezeichen
o Lieferscheinen oder sonstigen vereinbarten gleichwertigen Nachweisen
o ggf. weiteren Dokumente fiir eine schlissige Kontrolle, wie z.B. zwischen den ausfiihrenden

Unternehmen geschlossene Vertrage, Unterlagen lber Liefermengen, Bestatigungen tiber
Leistungen etc.

Zusatzlich zu den in den unter II. 1.3.1 bis I.1.3.6 genannten Unterlagen kdnnen je nach
Einzelfall weitere Unterlagen fiir eine schliissige Kontrolle erforderlich sein.

1.4 Schutz von personenbezogenen Daten und Geschaftsgeheimnissen

Bei der Durchfiihrung und Dokumentation der Kontrolle werden mogliche Geschaftsgeheimnisse
gewahrt. Ebenso werden personenbezogene Daten nur zu Kontrollzwecken verarbeitet und nur
den unmittelbar mit den Kontrollen zustandigen Beschaftigten des 6ffentlichen Auftraggebers bzw.
der zentralen Kontrollgruppe zuganglich gemacht. Die Grundsatze der Datensparsamkeit und der
Datensicherheit werden beachtet.

1.5 Mitwirkung des Auftragsnehmers bzw. Unterauftragnehmers und/oder Verleihers von
Arbeitskraften bei der Kontrolle; Weitergabe dieser Verpflichtung in der
Unterauftragnehmerkette

Der Auftragnehmer bzw. Unterauftragnehmer und/oder Verleiher hat an den Kontrollen
mitzuwirken (siehe auch 11.1.2). Dies beinhaltet neben der Bereitstellung und Ubermittlung der
unter 11.1.3 genannten Unterlagen auch, dass der Auftragnehmer bzw. Unterauftragnehmer

und/oder Verleiher alle datenschutzrechtlichen Voraussetzungen fiir die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten seiner zur Auftragserfillung eingesetzten Beschaftigten zu Zwecken der
Kontrolle erfiillt, indem er diese insbesondere auch tiber die Moglichkeit von Kontrollen unterrichtet
und aufklart. Diese Verpflichtung hat der Auftragnehmer ebenso innerhalb der gesamten fiir den
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Auftrag beauftragten Unterauftragnehmerkette zugunsten des o6ffentlichen Auftraggebers und der
zentralen Kontrollgruppe weiterzugeben. Der Auftragnehmer tragt die eigenen ggf. durch die
Kontrolle verursachten Kosten selbst.

2, Sanktionen
21 Umfang der Sanktionen

Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbaren, dass der Auftraggeber den Auftragnehmer fir den
Fall sanktionieren kann, dass dieser schuldhaft gegen die in 11.1.1.1 bis I1.1.1.7 benannten
Vertragsbedingungen verstoRt, soweit diese vereinbart wurden.

Dies gilt ebenso fiir einen Verstol} gegen die Besonderen Vertragsbedingungen zur Verhinderung
von Benachteiligungen (Wirt-2143), sowie einen VerstoR gegen die Mitwirkungspflicht an
Kontrollen gemal 11.1.2. Als Sanktionsmoglichkeit kommen die Vertragsstrafe, Kiindigung oder
Ricktritt, sowie Schadenersatz oder Minderung nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen in
Betracht.

2.2 Vertragsstrafe

2.2.1 Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbaren fiir jeden unter 11.2.2.2 benannten
schuldhaften VerstoR gegen die Verpflichtungen aus den in 11.2.1 aufgefiihrten Besonderen
Vertragsbedingungen eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 Prozent der an den Auftragnehmer
zu zahlenden Vergiitung (ohne Umsatzsteuer). Ausgenommen von dieser Vereinbarung sind
VerstolRe gegen Entlohnungsvereinbarungen nach 11.2.1 i.V.m. Wirt-214 Nummer 1.1.1
sowie gegen die Besonderen Vertragsbedingungen zur Verhinderung von Benachteiligungen
nach Wirt-2143 Nummer 2.1.

2.2.2 Ein VerstoB liegt jeweils vor,

2.2.2.1 wenn die Entlohnung nach einem Tarifvertrag mit Geltungsbereich im Land Berlin nicht in
der vereinbarten Hohe an einen zur Auftragsausfiihrung eingesetzten Beschaftigten gezahlt
wurde (Wirt-214 Nummer 1.1.2). Dies gilt je beschéftigter Person je Vertragslaufzeit;

2.2.2.2 wenn das vergaberechtliche Mindeststundenentgelt nicht in der vereinbarten Hohe an
einen zur Auftragsausfilhrung eingesetzten Beschaftigten gezahlt wurde (Wirt-214 Nummer
1.1.3). Dies gilt je beschéftigter Person je Vertragslaufzeit;

2.2.2.3 wenn der mit der ,Anlage zur Leistungsbeschreibung: Nachweis ILO-Konformitat”
vereinbarte Nachweis bezliglich der ILO-Konformitat eines bestimmten sensiblen Produktes
(Wirt-2140) nicht spatestens mit Lieferung vorgelegt werden kann. Dies gilt je sensiblem
Produkt je Teillieferung;

2.2.2.4 wenn entgegen der vereinbarten Besonderen Vertragsbedingungen zur Frauenférderung
(Wirt-2141) die verlangte(n) MaRnahme(n) zur Férderung von Frauen und/oder zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nachweislich durchgefiihrt oder eingeleitet
wurde(n). Dies gilt je MalRnahme je Vertragslaufzeit;

2.2.2.5 wenn entgegen der vereinbarten Besonderen Vertragsbedingungen (iber die
Umweltschutzanforderungen (Wirt-2145) die mit der Leistungsbeschreibung vereinbarten
Anforderungen an die Leistung nicht erflillt oder die mit den Ausflihrungsbedingungen
vereinbarten Mallnahmen nicht durchgefiuhrt wurden;

2.2.2.6 wenn gegen die Pflicht zur Ubertragung der (ibernommenen Verpflichtungen an
Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von Arbeitskraften und Weitergabe dieser
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Verpflichtung entlang der Unterauftragnehmerkette verstoRen wurde (Wirt-214, Nummer 2
beziglich der Zahlung bestimmter Mindeststundenentgelte und bestimmter
tarifvertraglicher Entgelte; Wirt-2141 beziiglich der FrauenférdermaRnahmen; Wirt 2145,
Nummer 3 bezliglich der in Ausfiihrungsbedingungen vorgegebenen
Umweltschutzanforderungen; Wirt-2144, |, beziiglich der Ubertragung der in diesem Teil B
der Besonderen Vertragsbedingungen enthaltenen Vereinbarungen auf
Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von Arbeitskréften und Weitergabe dieser
Verpflichtung entlang der Unterauftragnehmerkette;

2.2.2.7 wenn entgegen der Verpflichtung nach 11.1.2 nicht an den Kontrollen zur Einhaltung der unter

2.2.3

2.2.4

225

2.2.6

2.3

2.3.1

2.3.2

24

241

2.4.2

[.1.1 aufgefiihrten Vertragsbedingungen mitgewirkt wurde durch vollstindige Ubermittlung
von Unterlagen zu Kontrollzwecken trotz zweimaliger Aufforderung mit erfolgloser
angemessener Fristsetzung oder durch die fehlende Gestattung des Zugangs zu den
Unterlagen im Falle einer Vor-Ort-Kontrolle.

Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe auch fir den Fall verpflichtet, dass der
Verstol durch einen von ihm eingesetzten Unterauftragnehmer oder einen Verleiher von
Arbeitskraften oder durch einen Unterauftragnehmer in dessen Unterauftragnehmerkette
schuldhaft begangen wird.

Ist die verwirkte Vertragsstrafe fiir einen VerstoR unverhaltnismaRig hoch, so ist sie vom
Auftraggeber auf einen angemessenen Betrag herabzusetzen.

Die Summe der Vertragsstrafen fiir die VerstéRe darf insgesamt 5 Prozent des der an den
Auftragnehmer zu zahlenden Vergiitung (ohne Umsatzsteuer) nicht (iberschreiten. Auf diese
maximale Hohe der Vertragsstrafe von 5 Prozent wird eine auf der Grundlage weiterer
Vertragsbedingungen verwirkte Vertragsstrafe angerechnet; soweit nicht anders geregelt,
werden hier verwirkte Vertragsstrafen auch auf die maximale Hohe der Vertragsstrafen
angerechnet, welche auf der Grundlage weiterer Vertragsbedingungen verwirkt werden.

Es gelten zudem die §§ 339 ff. BGB.
Kiindigung; Riicktritt

Der Auftraggeber kann bei einem VerstolR gegen die unter 11.2.1 aufgefihrten vereinbarten
Vertragsbedingungen nach seiner Wahl bzw. nach der Art des zugrunde liegenden Vertrages
diesen Vertrag kiindigen oder von diesem Vertrag zuricktreten.

Die in 11.2.2.2 fir die Vertragsstrafe aufgefiihrten Versté3e bilden Regelbeispiele fir Griinde,
die zur Ausiibung der Anspriche nach 11.2.3.1 berechtigen.

Minderung; Schadenersatz

Der Auftraggeber kann bei einem Verstol} gegen die unter 11.2.1 aufgefihrten
Vertragsbedingungen nach seiner Wahl bzw. der Art des zugrunde liegenden Vertrages eine
angemessene Minderung der Vergitung oder Schadenersatz verlangen. Ausgenommen von
diesen Anspriichen sind VerstoRe gegen Entlohnungsvereinbarungen nach 11.2.1 i.V.m. Wirt-
214 Nummer 1.1.1 sowie MaBnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen nach Wirt-
2143 Nummer 2.1.

Die in 11.2.2.2 firr die Vertragsstrafe aufgefiihrten Versté3e bilden Regelbeispiele fir Grinde,
die zur Ausiibung der Anspriiche nach 11.2.4.1 berechtigen.
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Hinweis

Verstol3t der Auftragnehmer oder ein von ihm eingesetzter
Unterauftragnehmer oder Verleiher von Arbeitskraften gegen die in 11.1.1
und 11.2.1 aufgefiihrten Vertragsbedingungen, so hat der o6ffentliche
Auftraggeber oder die zentrale Kontrollgruppe das Amtliche Unternehmer-
und Lieferantenverzeichnis bei der Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung
und Wohnen in Berlin unverziglich zu unterrichten (§ 16 Abs. 5 BerlAVG).
Darliber hinaus wird die ,Finanzkontrolle Schwarzarbeit” der
Bundeszollverwaltung benachrichtigt, wenn Anhaltspunkte fiir einen VerstoR
des Auftragnehmers, eines eingesetzten Unterauftragnehmers oder
Verleihers von Arbeitskraften gegen Mindestarbeitsbedingungen gemal §
128 Absatz 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) vorliegen (§
16 Abs. 6 BerlAVG).

Seite 6 von 6
Wirt-2144 Kontrollen und Sanktionen nach dem BerlAVG (August 2024)



	1.2 Durchführung der Kontrolle
	1.3 Für die Kontrolle erforderliche Unterlagen
	1.4 Schutz von personenbezogenen Daten und Geschäftsgeheimnissen
	1.5 Mitwirkung des Auftragsnehmers bzw. Unterauftragnehmers und/oder Verleihers von Arbeitskräften bei der Kontrolle; Weitergabe dieser Verpflichtung in der Unterauftragnehmerkette
	2. Sanktionen
	2.2 Vertragsstrafe
	2.3 Kündigung; Rücktritt
	2.4 Minderung; Schadenersatz



